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Regeste

Freiwillige Versicherung

Erwägungen

E. 1.1
Anfechtungsobjekt ist der Einspracheentscheid der Vorinstanz vom 25. März 2015, mit
welchem der am 13. Januar 2015 verfügte Ausschluss der Beschwerdeführerin aus der
freiwilligen Versicherung bestätigt wurde.

E. 1.2
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG; Art. 85bis Abs. 1 AHVG [SR 831.10]).

E. 1.3
Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides
einzureichen (Art. 60 ATSG). Der Einspracheentscheid vom 25. März 2015 wurde der
Beschwerdeführerin am 16. April 2015 zugestellt. Damit begann der Fristenlauf für die
Beschwerdefrist am Freitag, 17. April 2015. Da der letzte Tag der Frist auf den Samstag,
16. Mai 2015 fiel, endete die Frist am Montag, 18. Mai 2015, dem nächstfolgenden
Werktag (Art. 38 Abs. 3 ATSG). Gemäss Art. 39 Abs. 1 ATSG müssen schriftliche
Eingaben spätestens am letzten Tag der Frist dem Versicherungsträger eingereicht oder zu
dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder
konsularischen Vertretung übergeben werden. Der von der Vorinstanz erwähnte
Briefumschlag mit Poststempel vom 26. Mai 2015 trägt als Absenderanschrift die Adresse
des Schweizerischen Generalkonsulats in D._______. Ein zweiter Briefumschlag ist an das
Bundesverwaltungsgericht adressiert, trägt die Absenderadresse der Beschwerdeführerin
und den Eingangstempel des Schweizerischen Generalkonsulats D._______ mit Datum
vom 18. Mai 2015. Entsprechend ist mit den beiden Briefumschlägen belegt, dass die
Beschwerde am 18. Mai 2015 der schweizerischen konsularischen Vertretung von
D._______ fristwahrend übergeben und der Briefumschlag dort abgestempelt worden ist.
Das EDA übergab den zweiten Briefumschlag schliesslich am 26. Mai 2015 der
schweizerischen Post.

E. 1.4
Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung berührt und hat ein
schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung, womit sie zur Erhebung der Beschwerde
legitimiert ist (Art. 59 ATSG [SR 830.1]). Auf die frist- und formgerecht eingereichte
Beschwerde ist somit einzutreten (Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 2.1



Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der
Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit (Art. 49
VwVG).

E. 2.2
Es ist gemäss dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht an die
Begründung der Begehren der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4 VwVG). Im Rahmen
seiner Kognition kann es die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten
Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung
bestätigen, die von jener der Vorinstanz abweicht (vgl. Urteil des BGer 2C_393/2015 vom
26. Januar 2016 E. 1.2; BGE 132 II 47 E. 1.3 m.H.).

E. 3.1
Die Beschwerdeführerin ist Schweizer Staatsangehörige, verlegte zunächst ihren Wohnsitz
von der Schweiz in die USA und ist aktuell in Argentinien wohnhaft. Sie wurde per 1.
Dezember 2010 in die freiwilligen AHV/IV aufgenommen. Der Ausschluss aus der
freiwilligen AHV/IV richtet sich nach schweizerischem Recht.

E. 3.2
Schweizer Bürger und Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaft oder der Europäischen Freihandelsassoziation, die nicht in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen
Freihandelsassoziation leben, können der freiwilligen Versicherung beitreten, falls sie
unmittelbar vorher während mindestens fünf aufeinanderfolgenden Jahren obligatorisch
versichert waren (Art. 2 Abs. 1 AHVG). Der Bundesrat erlässt ergänzende Vorschriften
über die freiwillige Versicherung; er bestimmt insbesondere die Frist und die Modalitäten
des Beitritts, des Rücktritts und des Ausschlusses. Ferner regelt er die Festsetzung und
Erhebung der Beiträge sowie die Gewährung von Leistungen (vgl. Art. 2 Abs. 6 AHVG).

E. 3.3
Die Versicherten sind gehalten, der Auslandsvertretung, der Ausgleichskasse und der
IV-Stelle für Versicherte im Ausland alle zur Durchführung der freiwilligen Versicherung
benötigten Angaben zu machen und auf Verlangen deren Richtigkeit zu belegen (Art. 5
VFV). Sie haben der Ausgleichskasse innert 30 Tagen nach Ablauf des Beitragsjahres die
für die Beitragsfestsetzung erforderlichen Angaben zu liefern (Art. 14b Abs. 1 VFV).

E. 3.4
Versicherte, welche die nötigen Auskünfte nicht erteilen oder ihre Beiträge nicht
fristgerecht bezahlen, werden aus der freiwilligen Versicherung ausgeschlossen (Art. 2 Abs.
3 AHVG). Die Versicherten werden aus der freiwilligen Versicherung ausgeschlossen,
wenn sie der Ausgleichskasse die verlangten Belege nicht bis zum 31. Dezember des Jahres
einreichen, das auf das Beitragsjahr folgt (Art. 13 Bst. c VFV). Vor Ablauf der Frist stellt
die Ausgleichskasse den Versicherten eine eingeschriebene Mahnung mit Androhung des
Ausschlusses zu (Art. 13 Abs. 2 erster Satz VFV). Der Ausschluss gilt rückwirkend ab dem
ersten Tag des Beitragsjahres, für das die Beiträge nicht vollständig bezahlt oder für das die
Dokumente nicht beigebracht wurden (Art. 13 Abs. 3 erster Satz VFV).

E. 3.5



Werden die nötigen Angaben zur Beitragsfestsetzung nicht fristgemäss gemacht, so ist
innert zweier Monate schriftlich unter Ansetzung einer Nachfrist von 30 Tagen zu mahnen.
Wird auch die Nachfrist nicht eingehalten, so sind, falls bereits Beiträge in der freiwilligen
Versicherung entrichtet wurden, die geschuldeten Beiträge durch Veranlagungsverfügung
festzusetzen (Art. 17 Abs. 1 VFV). Hat die versicherte Person hingegen noch keine Beiträge
in der freiwilligen Versicherung entrichtet, so führt die Ausgleichskasse das Verfahren
betreffend den Ausschluss aus der Versicherung durch (vgl. Art. 17 Abs. 1 VFV i.V.m. Art.
2 Abs. 3 AHVG und Art. 13 VFV).

E. 3.6
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung stellt der Ausschluss aus der freiwilligen
Versicherung einen schwerwiegenden Eingriff in die Rechtsstellung des Betroffenen dar.
Der vom Ausschluss bedrohte Versicherte muss daher genau wissen, wie er den Ausschluss
abwenden kann (BGE 117 V 97 E. 2c, bestätigt mit Urteil des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts [heute: Bundesgericht] H 224/04 vom 28. April 2005 E. 4.3).
Entsprechend hat die Behörde mit der Mahnung die vom Versicherten einzureichenden
Unterlagen zu konkretisieren (vgl. Urteile des BVGer C-4372/2013 vom 5. September 2014
E. 3.5; C-6642/2011 vom 27. März 2012 m.H. auf BGE 122 V 218 E. 4b betreffend die
Anforderung an die Substantiierung bzw. Konkretisierung im
sozialversicherungsrechtlichen Mahnverfahren; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3. Aufl.
2015, Art. 21, Rz. 136).

E. 4
Die Vorinstanz führt an, die Beschwerdeführerin habe trotz mehrfacher Aufforderung die
Unterlagen für die Beitragsjahre 2010 bis 2013 nicht eingereicht (vgl. BVGer act. 12 S. 2).
In den Akten liegen einzig die von der Beschwerdeführerin ausgefüllten Einkommens- und
Vermögenserklärungen für die Jahre 2010 und 2011. Gemäss eigenen Angaben der
Beschwerdeführerin, habe sie die entsprechenden Belege von 2011 bis 2014 nicht zustellen
können (vgl. BVGer act. 3 S. 2). Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz die
Beschwerdeführerin zu Recht aus der freiwilligen AHV/IV ausgeschlossen hat.

E. 4.1
Mit Schreiben vom 12. April 2012 wurde die Beschwerdeführerin zur Einreichung der
Einkommens- und Vermögenserklärungen für die Jahre 2010 und 2011 aufgefordert (act.
15). Diesbezüglich wurde sie mit Briefen vom 17. Juli 2012 und 18. September 2012
gemahnt (vgl. act. 18 ff.). Am 28. Dezember 2012 gingen die ausgefüllten Formulare bei
der Vorinstanz ein. Die Beschwerdeführerin erklärte zudem, dass sie aufgrund persönlicher
und gesundheitlicher Probleme ihre Unterlagen derzeit nicht zur Verfügung habe und sie
die entsprechenden Belege so schnell wie möglich aufbereiten und einreichen werde (act.
24 f.). Mit Schreiben vom 11. Januar 2013 listete die Vorinstanz auf, welche Belege die
Beschwerdeführerin noch einzuschicken habe (act. 26 f.). Unter Bezugnahme auf die Briefe
vom 11. Januar 2013 sandte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin am 30. Juli 2013
Erinnerungen mit der Aufforderung die verlangten Informationen bis spätestens 30. August
2013 einzureichen (act. 31 f.). Diese letzten Aufforderungen zur Einreichung fehlender
Dokumente betreffend die Jahre 2010 und 2011 wurde weder eingeschrieben verschickt
noch mit der Androhung des Ausschlusses verbunden. Damit fehlt es an einem für den
Ausschluss rechtsgenüglichen Mahnverfahren.

E. 4.2



Hinsichtlich der Einreichung der Einkommens- und Vermögenserklärung für das Jahr 2012
inklusive aller notwendigen Beilagen wurde die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 21.
März 2013 gemahnt (act. 29). Mit eingeschriebenem Brief vom 22. Mai 2013 wurde sie
erneut gemahnt. Dabei stellte die Vorinstanz fest, ihr Dossier sei noch immer nicht
vollständig, gewährte eine letzte Frist von 30 Tagen für die Einreichung der Einkommens-
und Vermögenserklärung und wies darauf hin, dass alle angeschlossenen Personen, die
noch nie Beiträge an die freiwillige AHV/IV geleistet haben oder im vorherigen Jahr von
der Beitragspflicht befreit wurden, rückwirkend von der freiwilligen Versicherung
ausgeschlossen werden (act. 30). Ob das Schreiben vom 22. Mai 2013 der
Beschwerdeführerin überhaupt zugestellt wurde, geht aus den Akten nicht hervor. Da der
Beweis der Tatsache sowie des Zeitpunktes der Zustellung grundsätzlich der Vorinstanz
obliegt (vgl. BGE 103 V 63 E. 2a; 136 V 295 E. 5.9; Urteil des BGer 9C_413/2011 vom 15.
Mai 2012 E. 4.3), erweist sich das Mahnverfahren betreffend das Jahr 2012 schon aus
diesem Grund als nicht rechtsgenüglich.

E. 4.3
Schliesslich wurde die Beschwerdeführerin bezüglich der Einreichung der Einkommens-
und Vermögenserklärung für das Jahr 2013 inklusive aller notwendigen Beilagen mit
Schreiben vom 11. März 2014 gemahnt (act. 33). Mit eingeschriebenem Brief vom 15. Mai
2014 wurde sie ein zweites Mal gemahnt (act. 34).

E. 4.3.1
Das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten
Staaten von Amerika über Soziale Sicherheit sieht die unmittelbare Zustellung durch
eingeschrieben Brief an den Betroffenen vor (vgl. Art. 17 Abs. 3 [seit 1. August 2014: Art.
23 Abs. 3] des genannten Abkommens, SR 0.831.109.336.1). Die Vorinstanz sandte den
eingeschriebenen Brief vom 15. Mai 2014 an die bisher bekannte Adresse der
Beschwerdeführerin in den USA. In der Folge wurde die Sendung vom 15. Mai 2014 von
der Post mit dem Vermerk unclaimed [nicht abgeholt] retourniert (act. 35). Die
Beschwerdeführerin machte geltend, sie sei von Dezember 2013 bis anfangs September
2014 in Argentinien gewesen und habe die Schreiben von März und Mai 2014 weder
persönlich noch rechtzeitig erhalten (BVGer act. 3 S. 4). Gemäss Art. 38 Abs. 2bis ATSG
gilt eine Mitteilung, die nur gegen Unterschrift des Adressaten beziehungsweise der
Adressatin oder einer anderen berechtigten Person überbracht wird, spätestens am siebenten
Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt. Hinzu kommt, dass es der
Beschwerdeführerin oblegen wäre, die Vorinstanz von ihrer Abwesenheit in Kenntnis zu
setzen und für Nachsendung der Post zu sorgen oder einen Vertreter zu beauftragen,
nötigenfalls während ihrer Abwesenheit für sie zu handeln, zumal sie um das laufende
Verfahren bei der freiwilligen AHV/IV wusste (vgl. BGE 119 V 89 E. 4b/aa; 138 III 225 E.
3.1).

E. 4.3.2
Mit eingeschriebenem Brief vom 15. Mai 2014 teilte die Vorinstanz der
Beschwerdeführerin namentlich Folgendes mit: Trotz unserer Mahnung vom 11.03.2014,
stellen wir fest, dass Ihr Dossier bis zum heutigen Tag noch immer nicht vollständig ist. Wir
gewähren Ihnen hiermit eine letzte Frist von 30 Tagen um die für die Berechnung Ihrer
Beiträge unentbehrliche Einkommens- und Vermögenserklärung einzureichen. Bitte
beachten Sie, dass alle angeschlossenen Personen, die noch nie Beiträge an die freiwillige



AHV/IV geleistet haben oder im vorherigen Jahr von der Beitragspflicht befreit wurden,
rückwirkend von der freiwilligen Versicherung ausgeschlossen werden (Art. 13 Abs. 3
VFV auf der Rückseite). Aus diesem Schreiben geht hervor, dass das Dossier der
Beschwerdeführerin nicht vollständig ist. Die Vorinstanz hat aber nicht im Einzelnen
aufgeführt, welche Dokumente zur Vervollständigung des Dossiers erforderlich sind.
Ausdrücklich wird lediglich die Einkommens- und Vermögenserklärung 2013 genannt. Von
den notwendigen Beilagen, die noch im Schreiben vom 11. März 2014 - wenn auch nur
allgemein - erwähnt wurden, ist im eingeschriebenen Brief vom 15. Mai 2014 keine Rede
mehr. Es fehlt damit an der erforderlichen Konkretisierung der durch die
Beschwerdeführerin einzureichenden Unterlagen. Abgesehen davon ist aus der
Formulierung des Schreibens vom 15. Mai 2014 nicht unmissverständlich ersichtlich, dass
der Beschwerdeführerin bei Nichteinreichen der Einkommens- und Vermögenserklärung
innert der angesetzten Frist, der Ausschluss aus der freiwilligen Versicherung droht. Es
wird nämlich lediglich darauf hingewiesen, welche Personen rückwirkend aus der
freiwilligen Versicherung ausgeschlossen werden. Hingegen wird nicht explizit aufgeführt,
unter welchen Umständen ein Ausschlussgrund vorliegt bzw. dass namentlich die nicht
fristgerechte Einreichung von Unterlagen zum Ausschluss führt. Angesichts dessen, dass
der Ausschluss einen schwerwiegenden Eingriff in die Rechtsstellung des Betroffenen
darstellt, kann es auch nicht genügen, dass die Vorinstanz dem eingeschriebenen Brief vom
15. Mai 2014 Art. 2 Abs. 3 AHVG und Art. 13 Abs. 1-4 VFV beilegte. Demzufolge sind die
inhaltlichen Anforderungen an eine Mahnung im Sinne von Art. 13 Abs. 2 VFV in
zweierlei Hinsicht nicht erfüllt. Es fehlt sowohl an einer Auflistung der konkret verlangten
Belege als auch an einer unmissverständlichen Androhung, dass bei nicht fristgerechter
Einreichung eben dieser Belege der Ausschluss aus der freiwilligen Versicherung droht.

E. 4.4
Bei diesem Ausgang erübrigt sich die Prüfung, ob die von der Beschwerdeführerin geltend
gemachten gesundheitlichen und familiären Probleme zureichende Gründe für eine
Wiederherstellung der für die Einreichung der fehlenden Unterlagen versäumten Frist
darstellen.

E. 5.1
Zusammenfassend ergibt sich, dass das für einen Ausschluss erforderliche Mahnverfahren
nicht rechtskonform durchgeführt wurde. Demzufolge ist die Beschwerde gutzuheissen und
sind der angefochtene Einspracheentscheid vom 25. März 2015 sowie die diesem zugrunde
liegende Verfügung vom 15. Januar 2015 aufzuheben. Die Beschwerdeführerin bleibt somit
weiterhin der freiwilligen Versicherung angeschlossen.

E. 5.2
Die Streitsache ist an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie das vorstehend dargelegte
Mahnverfahren in rechtsgenüglicher Weise durchführe (vgl. E. 3.4-3.6). Sollten die für die
Berechnung der Beiträge notwendigen Dokumente auch nach Durchführung des
Mahnverfahrens nicht vorliegen, wird die Vorinstanz erneut über den Ausschluss der
Beschwerdeführerin zu befinden haben. Die Festsetzung der geschuldeten Beiträge mittels
Veranlagungsverfügung kommt vorliegend nicht in Betracht, weil die Beschwerdeführerin
bislang noch keine Beiträge in der freiwilligen Versicherung entrichtet hat. Die Vorinstanz
ist demnach aufzufordern, die Beschwerdeführerin wieder in die freiwillige Versicherung
aufzunehmen, die von der Beschwerdeführerin verlangten Dokumente konkret zu



bezeichnen und gegebenenfalls im genannten Mahnverfahren einzuholen, unter Androhung
des Ausschlusses aus der freiwilligen Versicherung, für den Fall, dass die verlangten
Dokumente nicht fristgemäss eingereicht würden.

E. 6.1
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 85bis Abs. 2 erster Satz AHVG).

E. 6.2
Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen
oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig
hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die obsiegende Beschwerdeführerin
vorliegend nicht anwaltlich vertreten ist und ihr aufgrund der Aktenlage auch keine
notwendigen, verhältnismässig hohen Kosten entstanden sind, wird ihr keine
Parteientschädigung zugesprochen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


